
Anlieferung nur nach Vereinbarung.

1. Grundvoraussetzung der Annahmemöglichkeit
Für die o.g. Abfälle ist die Anlieferung nur mit einem gültigen Entsorgungsnachweis möglich. Jede Anlieferung 
hat im Zuge der fachgerechten Entsorgungsdokumentation mit einem gültigen Begleitschein auf Basis des 
jeweils gültigen Entsorgungsnachweises zu erfolgen. Dieser ist nicht nur im eANV-Portal bereit zu stellen, 
sondern auch in Papierform dem anliefernden Fahrzeug/Fahrer zur Vorlage an unserer Waage mitzugeben.

2. Verpackungsart
Jede angelieferte KMF/Mineralfaser muss in dicht verschlossenen Big Bags verpackt sein.

• Die verwendeten Big Bags müssen den Anforderungen der TRGS 521 gerecht werden. Anlieferungen in 
Müllsäcken oder ähnlichen Behältnissen werden abgewiesen. Offensichtlich defekte Big Bags, aus denen KMF 
austreten kann, stellen eine Gefährdung für die Umwelt dar. Wir behalten uns vor, diese Big Bags umverpacken 
zu lassen. Die Kosten hierfür trägt der Anlieferer.

• Das Material darf nur bis zu dem dafür vorgesehenen Füllbereich des Big Bags von 1m³ befüllt werden. Wenn 
das Volumen überschritten wird, können wir die Annahme verweigern.

• Das Material darf keine Fremdanhaftungen und Störstoffe aufweisen. Als Störstoff versteht sich alles, was 
kein reines KMF ist.

• Wir sind bei äußerlichen Verdachtsmomenten berechtigt, die fachgerechte Deklaration und Zusammensetzung 
des Abfalls zu prüfen. Bei Abweichungen dürfen wir das Material abweisen.

• Die befüllten Big Bags dürfen keine Beschädigungen aufweisen und müssen an der Einfüllöffnung mit dem 
Verschlussband oder einem Gewebeklebeband staubdicht verschlossen sein.

Beispiele:
Big Bag nicht staubdicht verschlossen

Bei Big Bags, die so oder ähnlich 
abgegeben werden, stellen wir die 
Nachbearbeitung mit 25,00 € in 
Rechnung.
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Big Bag weist kleinere Beschädigungen auf

Bei Big Bags, die so oder ähnlich 
abgegeben werden, stellen wir die 
Nachbearbeitung mit 25,00 € in 
Rechnung.

Big Bag weist irreparable Beschädigungen auf

Big Bags, die so oder ähnlich 
abgegeben werden, verursachen einen 
erhöhten Handlungsaufwand, welchen 
wir mit 100,00 € in Rechnung stellen.
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3. Anmeldung
Anliefermengen müssen bei unten genannter Mailadresse angemeldet werden. Bei Anlieferungen ohne Termin 

behalten wir uns vor, die Annahme zu verweigern.

4. Persönliche Schutzausrüstung des Anlieferers
Jeder Anlieferer hat eigenverantwortlich für seine persönliche Schutzausrüstung nach TRGS 521 zu sorgen. 
Notwendige Schutzausrüstungen werden nicht von der Wurzer Umwelt GmbH gestellt.

5. Mineralwolle und Mineralfaserplatten
Die beiden Abfallarten Mineralwolle und Mineralfaserplatten (Odenwald bzw. Akkustikdämmplatten) dürfen 

nicht vermischt werden. Bei Abweichungen dürfen wir das Material abweisen.
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Sollten Abweichungen zu den Annahmebedingungen auftreten, behalten wir uns eine Abwei-
sung des Materials bzw. Mehrkostenberechnungen vor. Bei Beschädigungen unserer Presse 
durch inkorrekte Befüllung der Big Bags, behalten wir uns vor, dies in Rechnung zu stellen.

Anmeldungen bitte an anmeldung@wurzer-umwelt.de
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